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Kapitalertragsteuereinbehalt und Abgeltungsteuer haben für Kunden inländi scher Kreditinsti-
tute die Einkommensteuererklärung erleichtert. Um ihren steuerlichen Pflichten nachkommen 
zu können, benötigen private Kapitalanleger bei ausländischen Kreditinstituten dagegen um-
fas sende Informationen über ihre dort bezogenen Kapitalerträge. Das Steuerhinterziehungs-
bekämpfungsgesetz und entsprechende Vorgehensweisen der Finanzbehörden  ver deut-
  lichen, welcher Stellenwert einem freiwilligen deutschen Steuerreporting für Finanz dienst-
 leister mit Sitz außerhalb Deutschlands zukommt – und warum ein derartiger Service bei 
deutschen Kapitalanlegern zum Auswahlkriterium für die ausländische Bankverbindung wird.

Neue Mitwirkungs- und Aufbewah-

rungspflichten für Kapitalanleger

Die letzten Jahre waren geprägt von 
einer intensivierten Überprüfung der 
er klärten Kapitalerträge durch die deut-
schen Finanzbehörden. Ziel war es 
 insbesondere, im  Ausland angelegtes 
Kapital und die damit erzielten Erträge 
ausfindig zu machen, um sie im Inland 
zu besteuern.

Die korrekte Deklaration von Kapitaler-
trägen bei ausländischen Bankbezie-
hungen ge winnt durch aktuelle gesetz-
liche Änderungen weiter an Gewicht. 
So gibt das Steuerhinterziehungsbe-
kämpfungsgesetz der Finanzverwaltung 
weitreichende Instrumente zur Prüfung 
und Kontrolle der Steuerehrlichkeit an 
die Hand.

Beispielsweise wurden die Mitwirkungs-
pflichten des Steuerpflichtigen erweitert. 
So kann bei Beziehungen zu ausländi-
schen Finanzinstituten in Staaten, die 

keine Auskünfte in Steuersachen ertei-
len, die Versicherung der Richtigkeit 
 seiner Angaben an Eides statt verlangt 
werden. Auch haben die Finanzbehörden 
das Recht, in seinem Namen Auskünfte 
beim ausländischen Kreditinstitut einzu-
holen.

Neu ist zudem die sechsjährige Auf-
bewahrungspflicht für Unterlagen, die 
mit den sogenannten Überschussein-
künften, worunter auch die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen fallen, in Zusam-
menhang  stehen. Diese Aufbewahrungs-
pflichten sind zu beachten, falls die 
Überschuss einkünfte in einem Jahr die 
Grenze von 500.000 Euro übersteigen.

Prüfungs- und Sanktionsmöglich-

keiten durch die Finanzverwaltung

Zusammen mit den neuen Pflichten hat 
der Gesetzgeber eine leichtere Möglich-
keit zur Außenprüfung eingeführt. Die 
Finanzbehörden sind damit befähigt, bei 
Steuerpflichtigen mit Überschussein-
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künften und bei Steuerpflichtigen, die 
den erweiterten Mitwirkungspflichten 
nicht nachkommen, eine Außenprüfung 
durchzuführen und die steuerlichen 
Angaben zu überprü fen. Bisher war dies 
nur in besonders begründeten Fällen 
möglich.

Als Sanktionsmaßnahme bei der Verlet-
zung der Mitwirkungspflichten wurde 
die Möglichkeit der Zuschätzung steuer-
pflichtiger Einkünfte geschaffen. Die 
Finanzverwaltung kann somit die vom 
Steuerpflichtigen erklärten Einkünfte aus 
Kapitalvermögen im Rahmen der Schät-
zung erhöhen und folglich die zu zah-
lende Steuer anheben. 

Deklaration von Kapitalerträgen 

Im Gegensatz zu Anlegern mit inländi-
scher Bankverbindung ist eine Deklara-
tion der Kapitaleinkünfte, die aus aus-
ländischen Bankbeziehungen bezogen 
werden, zwingend notwendig. In Anbe-
tracht der angesprochenen Mitwirkungs- 
und Aufbewahrungspflichten sowie der 
Prüfungs- und Sanktionsmöglichkeiten 
wird es für den Steuerpflichtigen immer 
wichtiger, den Finanzbehörden lückenlos 
und nachvollziehbar die Einkünfte aus 
Kapital vermögen darlegen zu können. 
Nur so lassen sich im Veranlagungsver-
fahren oder im Rahmen einer Außenprü-

fung die Korrektheit der erklärten Kapital-
erträge nachweisen und Zuschätzungen 
vermeiden.

Doch welche Unterlagen benötigt der 
Anleger, um seinen steuerlichen Pflich-
ten ausreichend nachkommen zu kön-
nen?

Notwendige Informationen

Bei komplexen Depots und vielen Trans-
aktionen ist eine Rekonstruktion steuer-
licher Erträge ausschließlich auf Basis 
von Kontoauszügen für den Anleger 
kaum möglich.

Auch reichen Reportings, die auf die 
steuerlichen Regelungen des Sitzstaats 
des ausländischen Kreditinstituts abge-
stimmt sind, aufgrund der Unterschiede 
zum deutschen Steuerrecht nicht aus. 
Vielmehr benötigt der Anleger für seine 
Steuererklärung eine vollständige, detail-
lierte und korrekte Aufstellung aller rele-
vanten Kapitalerträge, die speziell auf die 
Bedürfnisse des deutschen Steuer-
rechts abgestimmt ist. Einem Angebot 
entsprechend ausführlichen Reportings 
kommt somit immer größere Bedeutung 
zu: Für deutsche  Kapitalanleger wird 
dies zum wichtigen Entscheidungskrite-
rium bei der Wahl einer ausländischen 
Bankverbindung.

Unterstützung durch KPMG

Im Rahmen der Planung und Umsetzung 
eines Steuerreportings kann KPMG Sie 
in allen Phasen des Projekts unterstüt-
zen und beraten. 

Dies kann beispielsweise sowohl die 
Erstellung oder Prüfung eines steuer-
fachlichen Konzepts als auch die fach-
liche Begleitung bei der IT-technischen 
Umsetzung und dem nachfolgenden 
Systemtest sein.

Auch die Erstellung der Steuerreportings 
durch KPMG ist denkbar. Zu diesem 
Zweck haben wir bereits interne IT-ba-
sierte Strategien entwickelt, die in einem 
solchen Fall zum Einsatz kommen.

Strategische Vorteile für Ihr Institut

Ein an das deutsche Steuerrecht ange-
passtes Reporting bietet für den Anleger 
einen echten Mehrwert und eröffnet 
nach unserer Erfahrung verschiedene 
Vorteile für Sie:

Kompensation von Nachteilen durch 
fehlenden Abgeltungsteuereinbehalt
Verbesserung der Service- und Informa-
tionsqualität für die deutschen Kunden
Bindung vorhandener und Gewinnung 
neuer Kunden
Erfahrungsgewinn für ähnliche Pro-
jekte anderer Steuerjurisdiktionen
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